
LANDKREIS AUGSBURG

Gemeindliche Bauabschnittsgrenzen

Straßenbegrenzungslinie

Baugrenze

Maßzahl

Unterhalt durch Grundstückseigentümer

Öffentliche Gründfläche extensiv

§ Allgemeines Wohngebiet laut  4 BauNVO

Zahl der Vollgeschoße (Erdgeschoß und

ausgebautes Dachgeschoß) als Höchstgrenze

§ Grundflächenzahl (GRZ),  17 BauNVO

§ Geschoßflächenzahl (GFZ),  17 BauNVO

offene Bauweise

angebaute Nebengebäude

best. Grundstücksgrenzen

im Zuge der Bebauung aufzulassende Grundstücksgrenzen

Ordnungsnummer der Baugrundstücke

Flurstücksnummer

vorgeschlagene Grundstückseinteilung

best. Haupt- und Nebengebäude

Sichtdreieck

Dachneigung für Hauptgebäude und

Private Grünfläche: Ortsrandeingrünung

neu zu pflanzende großkronige Bäume

Landwirtschaftlicher Wirtschaftsweg

öffentliche Verkehrsflächen der Erschließungsstraßen 

mit Gehweg, Längsparkplätzen

und Straßenbegleitgrün

Standortvorschlag für neue

Haupt- und Nebengebäude

Einzel- und Doppelhäuser zulässig

Öffentliche Grünfläche / Verkehrsbegleitgrün

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches

Öffentliche Fläche zum Ausgleich für den Eingriff

durch die Baumaßnahmen in Natur und Landschaftsbild

neu zu pflanzende mittelkronige Bäume

neu zu pflanzende Strauchgruppen, Feldgehölze

neu zu pflanzende Obsthochstämme

Regenrückhaltebecken

Regenrückhaltemulde

ZEICHENERKLÄRUNG

VERFAHRENFESTSETZUNGEN

HINWEISE

1:5000

Bebauungsplan

"Johannisfeld II" - 2. Änderung

- Planzeichnung - mit integrierter Grünordnung

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung

weitere Festlegungen lt. Haustyp

Gemeinde

Emersacker

Der Gemeinderat Emersacker hat in seiner Sitzung vom  19.12.2018

beschlossen den Bebauungsplan "Johannisfeld II"  in der Fassung

vom 13.09.2000 mit 1. Änderung vom 17.02.2003

im Verfahren nach § 13a BauGB

nochmals zu ändern.

Zu dem Entwurf der 2. Änderung des Bebauungsplanes

für den BA II i.d.F. vom  08.05.2019 wurden die

Träger öffentlicher Belange gem. § 4 BauGB in der

1. Auslegung vom 21.01.2019  bis  22.02.2019 und in

2. Auslegung vom 01.04.2019 bis 02.05.2019 beteiligt.

Der Entwurf des geänderten Bebauungsplanes i.d.F. vom

08.05.2019 wurde mit Satzung und Begründung

gem. § 3, Abs. 2 BauGB in

1. Auslegung vom 21.01.2019 bis 22.02.2019 und in

2. Auslegung vom 01.04.2019 bis 02.05.2019 öffentlich ausgelegt.

Der Gemeinderat von Emersacker hat mit Beschluß vom

08.05.2019 den Bebauungsplan gem. § 10, Abs. 1 in der

Fassung vom 08.05.2019, als Satzung beschlossen.

Die Übereinstimmung mit dem Bebauungsplanentwurf, der dem

Satzungsbeschluß zugrundeliegt, wird hiermit bestätigt.

Gleichzeitig wird bestätigt, dass das Planaufstellungsverfahren

nach dem BauGB eingehalten wurde.

Ausgefertigt:

Emersacker, den

................................................. Siegel

Müller, 1. Bürgermeister

Der Satzungsbeschluss vom 08.05.2019 zu der 2. Bebauungsplanänderung

wurde am 17.05.2019 gemäß § 10 Abs. 3, Halbsatz 2 BauGB

ortsüblich bekannt gemacht.

Der Bebauungsplan mit seiner 2. Änderung für den BA II

ist damit in Kraft getreten.

Emersacker, den

................................................. Siegel

Müller, 1. Bürgermeister

Verkehrsberuhigung
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